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1. Seit dem ersten Aktionsplan für die europäische E-Justiz (2009-2013) ist der Einsatz von 

Videokonferenztechnik im Justizbereich einer der zentralen Faktoren für die Modernisierung 

der Justiz auf EU-Ebene. Im mehrjährigen Aktionsplan für die europäische E-Justiz (2014-

2018)1, der im Juni 2014 angenommen wurde, ist er außerdem im Verzeichnis vorrangiger 

Projekte, deren Durchführung im Zeitraum 2014-2018 in Betracht gezogen werden soll, 

enthalten. 

2. Die Expertengruppe zu grenzüberschreitenden Videokonferenzen, die im Januar 2014 unter 

österreichischer Federführung eingesetzt wurde, sollte prüfen, wie die Behörden der 

Mitgliedstaaten den Einsatz von Videokonferenzeinrichtungen bei grenzüberschreitenden 

Sachverhalten fördern und Erfahrungen darüber austauschen können. Die Expertengruppe hat 

der Gruppe "E-Recht" (E-Justiz) am 17. März 2015 ihren Schlussbericht vorgelegt.2 

3. Aus dem Schlussbericht geht hervor, dass der Einsatz von Videokonferenztechnik 

und -einrichtungen durch die Behörden der Mitgliedstaaten bei grenzüberschreitenden 

Sachverhalten auf verschiedene Weise verbessert werden muss. 

                                                 
1 Siehe ABl. C 182 vom 14.6.2014, S. 2. 
2 Dok. 8364/15 + ADD. 
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4. Der in der Anlage wiedergegebene Entwurf von Empfehlungen soll den Mitgliedstaaten 

konkrete Leitlinien dafür bieten, wie der Einsatz der Videokonferenztechnik im Justizbereich 

auf der Grundlage der von der informellen Gruppe vorgeschlagenen Maßnahmen verbessert 

werden kann. 

5. Die Gruppe "E-Recht" (E-Justiz) hat diesen Entwurf von Empfehlungen in ihrer Sitzung vom 

11. Mai 2015 geprüft und gebilligt. 

6. Der AStV/Rat wird daher ersucht, die in der Anlage wiedergegebenen Empfehlungen 

anzunehmen. 

_________________ 
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ANLAGE 

Empfehlungen des Rates 

"Förderung des Einsatzes grenzüberschreitender Videokonferenzen im Bereich der Justiz in 

den Mitgliedstaaten und auf EU-Ebene und Austausch entsprechender bewährter 

Vorgehensweisen" 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION, 

UNTER HINWEIS AUF: 

1. die Strategie für die europäische E-Justiz (2014-2018), die der Rat (Justiz und Inneres) am 

6. Dezember 2013 angenommen hat1; 

2. Nummer 59 der Strategie für die europäische E-Justiz (2014-2018), unter der es wie folgt 

heißt: "Erforderlichenfalls können die Mitgliedstaaten, die an bestimmten Projekten beteiligt 

sind, in informellen Gruppen zusammenkommen, um die Arbeit in den jeweiligen Bereichen 

voranzutreiben. (...)"; 

3. den mehrjährigen Aktionsplan für die europäische E-Justiz (2014-2018), den der Rat (Justiz 

und Inneres) am 6. Juni 2014 angenommen hat2; 

4. die Leitlinien für die Durchführung des mehrjährigen Aktionsplans für die europäische 

EJustiz (2014-2018), die der Rat (Justiz und Inneres) am 4. Dezember 2014 gebilligt hat3 und 

in denen konkrete Schritte für die Weiterverfolgung des Aktionsplans durch die Gruppe "E-

Recht" (E-Justiz) aufgeführt sind, einschließlich der Einsetzung einer informellen Gruppe zu 

grenzüberschreitenden Videokonferenzen; 

5. die Ergebnisse der Arbeit der informellen Gruppe zu grenzüberschreitenden 

Videokonferenzen, die im Schlussbericht4 enthalten sind, der der Gruppe "E-Recht" (E-Justiz) 

vorgelegt wurde; 

                                                 
1 Siehe ABl. C 376 vom 21.12.2013, S. 7. 
2 Siehe ABl. C 182 vom 14.6.2014, S. 2. 
3 Siehe Dok. 15771/14. 
4 Siehe Dok. 8364/15 + ADD. 
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ERKENNT Folgendes AN: 

6. Videokonferenzen sind ein nützliches Instrument, das nicht nur auf nationaler Ebene, sondern 
auch insbesondere bei grenzüberschreitenden Sachverhalten, an denen mehrere Mitglied-
staaten und sogar Drittstaaten beteiligt sind, ein großes Potenzial aufweist. In grenzüber-
schreitenden Fällen ist die reibungslose Kommunikation zwischen den Justizbehörden der 
Mitgliedstaaten von größter Bedeutung. Videokonferenzen sind ein möglicher Weg zur 
Vereinfachung und Förderung dieser Kommunikation. Die Vorteile von Videokonferenzen 
sind im Unionsrecht anerkannt, in dem ihr Einsatz unter anderem bei der grenzüber-
schreitenden Beweisaufnahme in Zivil- und Handelssachen1 und in Verfahren für gering-
fügige Forderungen2 gefördert wird oder in dem Vorgehensweisen für ihren Einsatz in 
Strafverfahren3 geregelt sind. 

7. Videokonferenztechnik kann bei allen Arten von Gerichtsverfahren (sowohl in Straf- als auch 
in Zivil-/Handelssachen) eingesetzt werden und bietet Gerichten und Staatsanwaltschaften 
größere Flexibilität, wenn es darum geht, die Aussage von Opfern und Zeugen einzuholen, 
Gutachten von Sachverständigen zu hören und Einlassungen von Verdächtigen und 
Beschuldigten aufzunehmen. Videokonferenzen können dazu beitragen, dass die Stress-
belastung für schutzbedürftige Zeugen, wie beispielsweise Kinder, verringert wird. Außerdem 
kann auf Reisen verzichtet werden, wenn Opfer, Zeugen oder Sachverständige aus anderen 
Mitgliedstaaten zu hören sind. Sie ermöglichen es auch, dass unmittelbare und wirksame 
Schutzrechte – wie das Recht auf Dolmetschleistungen, das Recht auf Rechtsbelehrung und 
das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand, wenn der Verdächtige an einem weit 
entfernten Ort (z.B. auf hoher See) festgenommen wird – gewährt werden. Mit dem Einsatz 
dieser Technik lassen sich für die einzelstaatlichen Behörden auch die Kosten für 
Vernehmungen verringern. Es können beträchtliche Kosten- und Sicherheitsvorteile erzielt 
werden, wenn sich die Verbringung festgenommener Personen vermeiden lässt. 

8. Die Mitgliedstaaten der EU haben im Rahmen der europäischen E-Justiz bereits damit 
begonnen, zusammenzuarbeiten, um den Einsatz von Videokonferenzen zu fördern und 
Erfahrungen und bewährte Vorgehensweisen auszutauschen. Diese Arbeit wird unter anderem 
im Rahmen der Gruppe "E-Recht" (E-Justiz) auf EU-Ebene durchgeführt. 

                                                 
1 Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 des Rates vom 28. Mai 2001 über die Zusammenarbeit 

zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil- 
oder Handelssachen 

2 Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 
2007 zur Einführung eines europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen 

3 Übereinkommen vom 29. Mai 2000 über die Rechtshilfe in Strafsachen zwischen den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
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9. Die bislang auf nationaler Ebene und auf EU-Ebene im Rahmen des ersten Aktionsplans für 

die europäische E-Justiz (2009-2013) geleistete Arbeit in Bezug auf Videokonferenzen hat 

bereits zu spürbaren Ergebnissen geführt. Das Europäische Justiz-Portal bietet in allen 

Amtssprachen Informationen über die Nutzung von Videokonferenzeinrichtungen in 

Gerichtsverfahren bei grenzüberschreitenden Sachverhalten, einschließlich eines Leitfadens, 

und zu den meisten Mitgliedstaaten einschlägige Kontaktangaben. 

10. Mit dem zweiten mehrjährigen Aktionsplan für die europäische E-Justiz soll auf der bereits 

geleisteten Arbeit aufgebaut und diese positive Entwicklung auf nationaler und europäischer 

Ebene fortgesetzt werden. Diese Arbeit ist auch als Teil einer breiteren Entwicklung im 

Hinblick auf die Modernisierung der Justiz in der EU zu sehen, bei der der bestehende 

Rechtsrahmen in diesem besonderen Bereich und das Erfordernis, die in den Mitgliedstaaten 

und auf EU-Ebene bestehenden Verfahrensgarantien zu wahren, berücksichtigt werden; 

BETONT Folgendes: 

11. Im mehrjährigen Aktionsplan für die europäische E-Justiz (2014-2018) ist dargelegt, dass der 

Zugang zu Gerichten und der Rückgriff auf außergerichtliche Verfahren bei grenz-

überschreitenden Sachverhalten durch elektronische Mittel für die Kommunikation zwischen 

Gerichten und Verfahrensbeteiligten wie Zeugen, Opfern, Sachverständigen und anderen 

Beteiligten erleichtert werden sollte. 

12. Darüber hinaus soll die Nutzung von Videokonferenzen, Telekonferenzen oder anderer 

geeigneter Mittel für die Kommunikation über große Entfernungen für mündliche 

Verhandlungen gegebenenfalls ausgeweitet werden, damit es nicht mehr erforderlich ist, zu 

einem Gericht zu reisen, um insbesondere in grenzüberschreitenden Fällen an einem 

Gerichtsverfahren teilzunehmen, und damit auf diese Weise durch die Verringerung der 

Kosten und des Aufwands zu einem wirksamen Zugang zur Justiz beigetragen wird. 
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13. Die zukünftige Arbeit in diesem Bereich sollte, wie im mehrjährigen Aktionsplan für die 

europäische E-Justiz (2014-2018) dargelegt, ausgeweitet werden, damit die Organisation und 

Durchführung von grenzüberschreitenden Videokonferenzen in allen Mitgliedstaaten weiter 

erleichtert wird, indem die Nutzung von IT-Instrumenten zur Unterstützung und Organisation 

von Videokonferenzen gefördert und die Interoperabilität für Videokonferenzen verbessert 

wird. Dazu sollte auch gehören, dass ein gemeinsames Formular für die Beantragung/ 

Bestätigung einer grenzüberschreitenden Videokonferenz entworfen wird. Außerdem sollte 

die Einrichtung eines Netzes für den Austausch von Erfahrungen und bewährten Vorgehens-

weisen bei Videokonferenzen, einschließlich der Schulung, in Erwägung gezogen werden. 

Die Beteiligung von Angehörigen der Rechtsberufe wie Richter, Staatsanwälte, Anwälte, 

Mediatoren und Gerichtsdolmetscher an dieser Arbeit sollte berücksichtigt werden; 

BEGRÜSST 

14. die von der Expertengruppe zu grenzüberschreitenden Videokonferenzen durchgeführte 

Arbeit, mit der zur Verbesserung des allgemeinen Funktionierens des E-Justiz-Systems in den 

Mitgliedstaaten und auf europäischer Ebene beigetragen werden soll. Die Expertengruppe 

wurde im Januar unter österreichischer Federführung mit dem Ziel eingesetzt, die praktische 

Durchführung grenzüberschreitender Videokonferenzen zu fördern und bewährte Vorgehens-

weisen und Fachwissen über organisatorische, technische und rechtliche Aspekte 

auszutauschen; 

15. den im März 2015 vorgelegten Schlussbericht der Expertengruppe mit spezifischen 

Empfehlungen für die zukünftige Arbeit in diesem Bereich; 

NIMMT Folgendes ZUR KENNTNIS: 

a) Expertengruppe 

16. Die Expertengruppe hat in ihrem Schlussbericht eine Reihe technischer, organisatorischer und 

rechtlicher Hindernisse für die Nutzung von Videokonferenzeinrichtungen durch die Mit-

gliedstaaten bei grenzüberschreitenden Sachverhalten umrissen. Es hat sich gezeigt, dass zwar 

bestehende rechtliche Anforderungen geachtet werden müssen, die meisten unmittelbaren 

Probleme bei grenzüberschreitenden Sachverhalten aber eher organisatorischer und 

technischer Art sind. Vor allem diese Fragen sollten entweder kurz- oder mittelfristig 

vorrangig angegangen werden. 
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b) Europäisches Justiz-Portal 

17. Darüber hinaus sollten die auf dem Europäischen Justiz-Portal verfügbaren Informationen 
aktualisiert und ergänzt werden. Insbesondere könnte in der Zukunft Folgendes hinzugefügt 
werden: Links zu Rechtsvorschriften der EU und der Mitgliedstaaten über den Einsatz von 
Videokonferenzen; konsolidierte Angaben zu allen Gerichten mit Videokonferenz-
einrichtungen in den Mitgliedstaten; Instrumente für die praktische Organisation von 
Videokonferenzen (elektronische Formulare, unter Umständen langfristig ein Reservierungs-
system); Links zu einzelstaatlichen Anweisungen oder Leitfäden, sofern verfügbar; ein 
Bereich mit Beispielen für Videokonferenzen in grenzüberschreitenden Verfahren und eine 
Sammlung bewährter Vorgehensweisen; Informationen zu Schulungen und Online-
Schulungsmodule sowie ein Link zu den vernetzten Dolmetscherdatenbanken, sofern 
verfügbar. 

c) Synergien mit anderen Projekten 

18. Potenziellen Synergieeffekten mit anderen Projekten wie e-CODEX, den AVIDICUS-
Projekten (Verdolmetschung während einer Videokonferenz) und dem Europäischen Netz für 
die Aus- und Fortbildung von Richtern und Staatsanwälten sollte ebenfalls Rechnung 
getragen werden. Zusätzlich zu den auf dem Europäischen Justiz-Portal verfügbaren 
Informationen sollte so weit wie möglich auch bereits vorhandenes nützliches Material aus 
anderen Quellen, einschließlich der Mitgliedstaaten und Eurojusts, genutzt werden. 

d) rechtliche Aspekte 

19. Videokonferenzen sind durch internationale Übereinkünfte und mehrere Rechtsakte der EU 
wie die Verordnung über die Beweisaufnahme in Zivil- und Handelssachen, die Verordnung 
zur Einführung eines europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen und in jüngster 
Zeit die Richtlinie über die Europäische Ermittlungsanordnung in Strafsachen rechtlich 
anerkannt worden. 

20. Der Einsatz von Videokonferenzen bewirkt für Verdächtige, Opfer, Zeugen und schutz-
bedürftige Personen zwar einen zusätzlichen Schutz, jedoch sollte sichergestellt werden, dass 
sich Videokonferenzen nicht nachteilig auf die Verteidigungsrechte auswirken; es muss daher 
besonders darauf geachtet werden, dass die Grundsätze der Unmittelbarkeit, der Waffen-
gleichheit und des rechtlichen Gehörs geachtet werden. Dies bedeutet, dass Ausrüstung zu 
verwenden ist, die auf dem neusten Stand ist, damit ausreichende Video- und Audioqualität 
erzielt wird, und die im Verhältnis zur Sensibilität des Falles sicher ist. 
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21. Die Auswirkungen legislativer Entwicklungen – einschließlich vor allem der Richtlinie über 

die Europäische Ermittlungsanordnung in Strafsachen, in der ein genaues Verfahren für den 

Einsatz von Videokonferenzen in Strafsachen festgelegt ist – auf die verschiedenen 

Verfahrensvorschriften und -garantien im Anordnungs- und Vollstreckungsstaat werden daher 

zu prüfen sein. Zu den weiteren rechtlichen Fragen hinsichtlich Videokonferenzen gehört 

auch die Identifizierung der zuständigen Behörden; 

RUFT DIE MITGLIEDSTAATEN AUF, 

22. in Erwägung zu ziehen, auf nationaler Ebene die folgenden Maßnahmen durchzuführen, um 

die Interoperabilität zwischen den Mitgliedstaaten zu verbessern: 

a) organisatorische Aspekte 

a) Einführung einer nationaler Kontaktstelle oder gegebenenfalls mehrerer nationaler 

Kontaktstellen für Videokonferenzen in jedem Mitgliedstaat. Entsprechende Verbesserung 

und Aktualisierung – erforderlichenfalls in enger Zusammenarbeit mit der Kommission – der 

Informationen auf dem Europäischen Justiz-Portal (über die europäische Gerichts-Datenbank) 

zu nationalen Videokonferenzeinrichtungen, nationalen Kontaktstellen für Videokonferenzen 

und den einschlägigen zuständigen Gerichten. Verbesserung der Organisation der Kontakt-

stellen auf nationaler Ebene und auf Gerichtsebene; 

b) in Bezug auf individuelle Videokonferenzen Vereinbarung einer gemeinsamen Sprache, 

sofern angezeigt, zusammen mit angemessenen Übersetzungs- und Dolmetschdiensten und 

Vereinbarung der Zeitzone, die für die Festsetzung des Beginns der Videokonferenz zugrunde 

gelegt wird. Ist bei einer Videokonferenz die Unterstützung durch Dolmetscher erforderlich, 

so sollten die Mitgliedstaaten die Empfehlungen gemäß den AVIDICUS-Projekten kennen 

und diesen so weit wie möglich folgen; 

c) unbeschadet der Unabhängigkeit der Justiz und der Unterschiede in der Organisation des 

Justizsystems innerhalb der Union Anbieten wirksamer Schulungen für potenzielle Nutzer, 

einschließlich Richter und Staatsanwälte, um ihr Vertrauen und ihre Fähigkeit, eine grenz-

überschreitende Videokonferenz durchzuführen, zu stärken; 
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b) technische Aspekte 

d) Einrichtung wirksamer Mechanismen, einschließlich eines verbesserten Formulars für den 
effektiven Austausch variabler und/oder vertraulicher Videokonferenzparameter, in 
Verbindung mit öffentlichen und statischen Informationen über Videokonferenzeinrichtungen 
für jeden einzelnen Mitgliedstaat, die auf dem Europäischen Justiz-Portal zu veröffentlichen 
sind; 

e) Erstellung praktischer Leitlinien zu den empfohlenen technischen Standards für die Nutzer 
und für das Personal, das technische Planung durchführt und Unterstützung leistet; 

f) Verbesserung der Interoperabilität zwischen Mitgliedstaaten, indem systematische Praxistests 
zwischen Paaren von Mitgliedstaaten durchgeführt werden, um die Arbeitsparameter zu 
dokumentieren. Diese können dann wiederverwendet werden, um zuverlässigere Video-
konferenzen zwischen Mitgliedstaaten mit ausreichender Audio- und Videoqualität 
durchzuführen; 

g) als Mindestanforderung Einführung der folgenden technischen Standards zur Verbesserung 
der Qualität von Videokonferenzen: 

 Verwendung eines hardwaregestützten Videokonferenzsystems (H.323/SIP-
Videokonferenz); 

 IP-gestützte Videokonferenzen; 

 Verwendung einer Infrastruktur für Firewall-Traversierung; 

 Verwendung verschlüsselter Verbindungen (AES-128); 

 Empfang der Präsentation als Duo-Video (H.239)1; 

c) rechtliche Aspekte 

h) Bewertung der Auswirkungen angenommener EU-Instrumente, wie der Richtlinie über die 
Europäische Ermittlungsanordnung in Strafsachen vor dem Hintergrund der gegenwärtigen 
Verfahrensregeln; 

                                                 
1 (Hinweis: Es kann erforderlich sein, ISDN als Backup-Lösung zu verwenden, wenn IP bei 

einem Videokonferenz-Partner noch nicht unterstützt wird.) 
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ERSUCHT DIE GRUPPE "E-RECHT" (E-JUSTIZ), 

23. mit der Sondierung praktischer Möglichkeiten und Lösungen für ein koordiniertes Konzept im 

Hinblick darauf zu beginnen, eine Zusammenarbeit im Bereich der Videokonferenzen mit 

Drittstaaten zusätzlich zu den bilateralen Kontakten einzuleiten, die die Mitgliedstaaten 

bereits auf diesem Gebiet unterhalten; 

24. die Arbeit fortzuführen, die im Rahmen der Expertengruppe zu grenzüberschreitenden 

Videokonferenzen aufgenommen wurde, indem ein Netz der Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten unter Federführung der Gruppe "E-Recht" (E-Justiz) eingerichtet wird, damit 

Erfahrungen und bewährte Vorgehensweisen in Bezug auf Videokonferenzen, einschließlich 

Schulung, auf der Grundlage eines von der Expertengruppe vorzulegenden Vorschlags 

ausgetauscht werden. Dieses Netz sollte 

a) die Verbesserung der Nutzung von Videokonferenzeinrichtungen auf europäischer Ebene 

durch die Schaffung gesicherter "virtueller Videokonferenz-Sitzungssäle", in die sich die 

teilnehmenden Mitgliedstaaten einwählen können, prüfen; 

b) eine genaue Beschreibung der einzelnen Schritte ("Protokoll") bei der Vorbereitung und der 

Durchführung grenzüberschreitender Videokonferenzen erstellen, die die typischen 

justiziellen Anwendungsfälle für grenzüberschreitende Videokonferenzen berücksichtigt und 

alle erforderlichen organisatorischen, technischen und justiziellen Aspekte vereint; 

c) den Nutzern in Bezug auf typische justizielle Anwendungsfälle, in denen aus einer verstärkten 

und besseren Nutzung grenzüberschreitender Videokonferenzen der größte Nutzen gezogen 

würde, Orientierungshilfe geben; 

d) die elektronische Übersendung von Formularen für Ersuchen um grenzüberschreitende 

Rechtshilfe durch die Kombination dynamischer Formularfunktionen des Europäischen 

Justiz-Portals mit e-CODEX, beispielsweise Formulare für "direkte Beweisaufnahme" und für 

"indirekte Beweisaufnahme", verbessern; 

e) Instrumente konzipieren, die den Justizbehörden dabei helfen, die für die Durchführung einer 

bestimmten Videokonferenz geltenden Rechtsinstrumente zu identifizieren; 

f) Instrumente konzipieren, die den Justizbehörden dabei helfen, die für die Durchführung einer 

bestimmten Videokonferenz zuständige Behörde zu identifizieren; 

www.parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=67619&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:9206/15;Nr:9206;Year:15&comp=9206%7C2015%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=67619&code1=RAG&code2=ERECHT&gruppen=&comp=


 

 

9206/15   har/CHA/ik 11 
ANLAGE DG D 2A  DE 
 

g) angeben, welche Vorkehrungen getroffen werden sollten, damit die Verfahrensgarantien bei 

der Ausübung der Verteidigungsrechte gewahrt werden, und 

h) die Nachhaltigkeit der Arbeit dadurch gewährleisten, dass 

 die Durchführung von Verbesserungsmaßnahmen und -vorhaben überwacht wird, 

 Neuheiten der Videokonferenztechnik beobachtet werden, 

 neue Maßnahmen und Projekte für weitere Verbesserungen vorgeschlagen werden; 

ERSUCHT DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION, 

25. den Schlussbericht der Expertengruppe zu grenzüberschreitenden Videokonferenzen auf dem 

Europäischen Justiz-Portal zu veröffentlichen, damit er bei den Angehörigen der Rechtsberufe 

und bei sonstigen interessierten Kreisen stärkere Verbreitung findet; 

26. die Durchführung der unter Nummer 22 genannten Maßnahmen auf nationaler Ebene, mit 

denen die grenzüberschreitende Interoperabilität von Videokonferenzeinrichtungen 

sichergestellt werden soll, finanziell zu unterstützen, insofern dies im Einklang mit den 

einschlägigen Finanzierungsinstrumenten einen Mehrwert auf europäischer Ebene erbringt. 
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